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ANNEX 

 

ANHANG 

des 

Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

über befristete Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergänzung der 

Handelszugeständnisse für moldauische Waren im Rahmen des 

Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau 

andererseits 

 



 

DE 1  DE 

ANHANG  

ZUSÄTZLICHE ZOLLFREIE KONTINGENTE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 

ERZEUGNISSE GEMÄSS ARTIKEL 1 

Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur (KN) hat der 

Wortlaut der Warenbezeichnungen lediglich Hinweischarakter. Für die Zwecke dieses 

Anhangs wird der Anwendungsbereich der Präferenzregelung nach den zum Zeitpunkt der 

Annahme dieser Verordnung geltenden KN-Codes bestimmt. 



 

DE 2  DE 

Laufende Nummer KN-Code Warenbezeichnung Jährliche 

Kontingentsmenge 

(in Tonnen) 

09.6810 0702 00 00 Tomaten, frisch oder gekühlt  2 000 

09.6811 0703 20 00 Knoblauch, frisch oder gekühlt  220 

09.6812 0806 10 10 Tafeltrauben, frisch  38 000 

09.6816 0808 10 80 Äpfel, frisch (ausg. Mostäpfel, 

lose geschüttet ohne 

Zwischenlagen, vom 

16. September bis 

15. Dezember) 

 40 000 

09.6813 0809 29 00 Kirschen (ausg. 

Sauerkirschen/Weichseln), frisch 

 1 500 

09.6814 0809 40 05 Pflaumen, frisch  25 000 

09.6815 2009 61 10 Traubensaft, einschl. 

Traubenmost, ungegoren, ohne 

Zusatz von Alkohol, auch mit 

Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert 

von <= 30 bei 20 °C und mit 

einem Wert von > 18 EUR für 

100 kg Eigengewicht 

 500 

2009 69 19 Traubensaft, einschl. 

Traubenmost, ungegoren, ohne 

Zusatz von Alkohol, auch mit 

Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert 

von > 67 bei 20 °C und mit 

einem Wert von > 22 EUR für 

100 kg Eigengewicht 

2009 69 51 Traubensaft, einschl. 

Traubenmost, ungegoren, ohne 

Zusatz von Alkohol, auch mit 

Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert 

von > 30 jedoch <= 67 bei 20 °C 

und mit einem Wert von 

> 18 EUR für 100 kg 

Eigengewicht, konzentriert 

2009 69 59 Traubensaft, einschl. 

Traubenmost, ungegoren, ohne 

Zusatz von Alkohol, auch mit 

Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert 

von > 30 jedoch <= 67 bei 20 °C 

und mit einem Wert von 

> 18 EUR für 100 kg 

Eigengewicht (ausg. 

konzentriert) 

 


